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BETREFF Zugang zu amtlichen Informationen 

HIER Bescheid nach dem lnformationsfreiheitsgesetz (IFG) 

BEZUG Ihr Antrag vom  14. Mai 2020 

Sehr geehrter Herr Reinhard, 

mit  Antrag vom  14. Mai 2020  beantragten  Sie  Auskunft  über  die  Förderung  des 

Forschungsprojekts KMU  AWARE  im Rahmen  der Initiative IT-Sicherheit  in der 

Wirtschaft  des  Bundesministeriums für Wirtschaft  und  Energie nach dem 

lnformationsfreiheitsgesetz (IFG). 

Hierzu ergeht folgende Entscheidung: 

1. Die  beantragten amtlichen Informationen werden Ihnen erteilt. 

2. Der  Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei. 

Begründung: 

1.  Gemäß §  1  Abs.  1  lnformationsfreiheitsgesetz (IFG) haben Sie einen Anspruch 

auf  die  begehrten Informationen. Seit Januar  2017  bis zum Juli  2020  waren 
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Seite  2 von 2 insgesamt  1.042  Unternehmen auf  der  usd  Awareness  Plattform registriert  und 

20.457  Teilnehmerггeilnehmerinnen haben verschiedene  Trainings  absolviert. 

Davon nutzten  3.020  Teilnehmern/Teilnehmerinnen Einheiten,  die  dem  von 

Ihnen angefragten Themenschwerpunkt Phishing zuzuordnen sind.  Die 

finanzielle Förderung für das Projekt belief sich auf insgesamt rund  1,1  Mio. €. 

Eine Evaluation  der  gesamten  Initiative  liegt derzeit noch nicht vor. 

2. Die  Kostenentscheidung beruht auf §  10  Abs.  1  Satz  2  IFG. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Widerspruch beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit Sitz  in Berlin  und 

Bonn  erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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